
 

Informationsblatt Anwohnerparken 

 

 
Die Errichtung von Anwohnerstellplätzen wird durch die Landeshauptstadt München finanziell 
gefördert, die hierbei Mittel aus der Stellplatzablöse gemäß Artikel 47 der Bayerischen 
Bauordnung einsetzt.  
 
Die Stellplatzablöse ergibt sich aus einem Vertrag zwischen der Landeshauptstadt München 
und einem Bauherren, der Stellplätze nicht selbst herstellen kann.  
 
Die Stellplatzablösemittel sind zweckgebunden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
einzusetzen. 
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Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München hat im Vollzug 
der gesetzlichen Bestimmungen und der Maßgaben des Stadtrates für die Verwendung von 
Stellplatzablösemittel folgende Festlegungen getroffen: 

 

 
1. Einzugsbereich der Mieter: 
 
1. Prioritätsstufe 
Anwohner/innen, die eine Wohnung in einem Umkreis von ca. 1000 m bewohnen, bei der eine 
Stellplatzablöse durchgeführt wurde; 
 
2. Prioritätsstufe 
Anwohner/innen, die in einem Umkreis von ca. 400 m wohnen; 
 
3. Prioritätsstufe 
Anwohner/innen, die in einer Entfernung von mehr als 400 m wohnen; 
 
2. Anwohner: 
 
Anwohnerstellplätze können nur von Anwohnern angemietet werden. Anwohner sind Personen, 
die im Einzugsbereich mit Erst- oder Zweitwohnsitz wohnen. Das bloße Eigentum einer 
Immobilie im Einzugsbereich lässt keine Anwohnereigenschaft entstehen.  
 
Untervermietungen sind unzulässig. Bei einer derartigen missbräuchlichen Nutzung wird der 
Mietvertrag gekündigt.  
 
Die Anmietung mehrerer Stellplätze durch Anwohner einer Wohnung ist für den eigenen Bedarf 
möglich. Im Falle eines Nachfrageüberhanges werden andere Interessenten vorrangig 
berücksichtigt. 
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Gerne stehen wir Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung 
P+R Park & Ride GmbH, Garmischer Straße 19, 81373 München 
Tel: (089) 32 46 47 48, Fax: (089) 32 46 47 20, info@parkundride.de  
 


